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— die Betriebe, die vom zuständigen Preisbil
dungsorgan eine besondere Auflage erhalten 
(siehe Tz. 4.2.).

Betriebe, die dem
— Ministerium für Verkehrswesen
— Ministerium für Post- und Fernmeldewesen
— Ministerium für Volksbildung und
— Ministerium für Gesundheitswesen
bzw. deren nachgeordneten Einrichtungen un
terstehen, werden nicht in die Erfassung der 
Planinformationen einbezogen, sofern in An
wendung der vorstehenden Regelungen keine 
anderen Festlegungen getroffen sind bzw. ge
troffen werden.

Aus dem Bereich des Ministeriums für Kultur 
werden die Betriebe der Hochschule für indu
strielle Formgestaltung, Halle, Burg Giebichen- 
stein:
— VEB Porzellan werk Lettin
— VEB Haweba Halle/Saale
— VEB Puppenwerkstätten Bad Kosen
— VEB Glaswerk „Harzkristall“ Derenburg
— VEB Gold- und Silberschmiede Köthen
— VEB Kunstgewerbewerkstätten Olbernhau
— VEB Filmtheatertechnik Berlin 
nicht erfaßt.

4.2. Grundsätzlich sind die Ausgangsinformationen 
bei den zentralgeleiteten volkseigenen Betrieben 
und Einrichtungen zu erfassen. Da diese Be
triebe die Erzeugnispositionen gemäß Nomen
klatur nicht in jedem Fall oder nur im geringen 
Umfang produzieren, sind die Betriebe gemäß 
Anlage 1 Spalte 4 in die Erhebung einzubezie
hen.
Sind die entsprechend dem Beschluß des Mini
sterrates vom 16. März 1967 über das System der 
Ausarbeitung, Bestätigung und Kontrolle der 
Industrie- und Einzelhandelsverkaufspreise 
(GBl. II S. 153) für die Einzelpreisbildung zustän
digen Organe der Auffassung, daß durch die Er
fassung in den mit dieser Arbeitsanleitung fest
gelegten Betrieben keine aussagefähigen Unter
lagen vorliegen, haben sie nach Zustimmung des 
Amtes für Preise andere Betriebe (auch anderer 
Eigentumsformen) in die Erfassung einzubezie
hen.
Sie haben diesen Betrieben bis zum 15. Novem
ber 1963 die Arbeitsanleitung einschließlich der 
Formblätter und die Nomenklatur der Erzeug
nispositionen, für die sie berichtspflichtig wer
den, zu übergeben. Sofern es sich dabei um 
örtliche volkseigene Betriebe handelt, sind die 
zuständigen Wirtschaftsräte der Bezirke zu in
formieren.

3. Formblätter für die Erfassung der Planinforma- 
tionen

5.1. Für die Erfassung der Planinformationen wer
den verschiedene Formblätter verwendet:
Formblatt PVM 1 — a) für die Erfassung der 

Planinformationen in 
den im Punkt 4.1. ge
nannten Betrieben

— b) für die nach Erzeugnis
positionen zusammen
gefaßten Planinforma
tionen in den WB 
und Kombinaten mit 
VVB-Charakter (im 

weiteren WB genannt), 
den Bezirkswirtschafts
räten, Bezirksbauäm
tern und den Außen- 

. stellen des Amtes für
Preise

— e) für die nach Verantwor
tungsbereichen zusam
mengefaßten Planinfor
mationen in den WB. 

Formblatt PVM 1 — a) für die Erfassung von 
Anlage Kontrolldaten der nach

Erzeugnispositionen und 
Verantwortungsberei
chen zusammengefaßten 
Planinformationen in 
den WB

— b) für die Erfassung von
Kontrolldalen der nach 
Erzeugnispositionen zu
sammengefaßten Plan
informationen in den 
Bezirkswirtschaftsräten, 
Bezirksbauämtern und 
den Außenstellen des 
Amtes für Preise

— c) für die Erfassung von
Kontrolldaten in den Be
trieben, die auf Weisung 
ihrer zuständigen VVB 
die Übertragung der 
Daten auf Lochkarten 
übernehmen (vgl. Tz.
6.7.2.).

Formblatt PVM 2 — Zur Abstimmung der
Selbstkosten, der Preis
summen und des Fonds
vorschusses der Erzeug
nispositionen je Be
trieb und VVB mit den 
komplexen Planinfor
mationen nach Verant
wortungsbereichen ge
mäß der unter Punkt 2.2. 
genannten Regelung.

5.2. Fluß der Formblätter (vgl. Anlage 3 Teil I und 
II). Der in der Anlage genannte Abgabetermin 
für die Betriebe (15. Januar 1969) muß richtig 
heißen 24. Januar 1969.

5.2.1. Die Formblätter PVM 1 und PVM 2 werden 
für den Bedarf der VVB und der von ihnen 
geleiteten und verwalteten Betriebe beim 
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bestellt.
Die Betriebe 1t. Anlage 1 Spalte 4 erhalten die 
Formblätter PVM 1 einschließlich der Nomen
klatur der Erzeugnispositionen sowie der Ar
beitsanleitung vom Zentralversand Erfurt zuge
stellt.


